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FASSUNG JUNI 2021
ALLGEMEINER TEIL
I	 GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN 

KUNDE UND KREDITINSTITUT

FASSUNG AUGUST 2025 
ALLGEMEINER TEIL
I	 GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN 

KUNDE UND KREDITINSTITUT

ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Gegenüberstellung der geänderten Bedingungen

B	ABGABE VON ERKLÄRUNGEN
1	 AUFTRÄGE DES KUNDEN
Z 3. (2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die ihm mit-
tels Telekommunikation (insbesondere telefonisch, mittels 
Telefax oder Datenfernübertragung) erteilten Aufträge 
durchzuführen. Zur Durchführung solcher Aufträge ist das 
Kreditinstitut bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen 
nur dann verpflichtet, wenn dies der Kunde mit dem Kredi-
tinstitut vereinbart hat.
3	 ERKLÄRUNGEN DES KREDITINSTITUTS
Z 5. (2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditins-
titut dem Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen 
hat, erhält der Kunde auf Papier, wobei sich das Kreditin-
stitut dafür auch eines Kontoauszugs bedienen kann oder 
bei Vorliegen einer entsprechenden Vereinbarung auf ei-
nem anderen dauerhaften Datenträger (etwa auf elektro-
nischem Weg im Rahmen des Electronic Banking.
(3) Abweichend von Absatz 2 wird das Kreditinstitut dem 
Kunden, der Verbraucher ist, bei Zahlungskonten monat-
lich sowie bei der Beendigung des Rahmenvertrages eine 
Entgeltaufstellung (Entgelte, Soll- und Habenzinsen) im 
Electronic Banking oder im Kreditinstitut auf Papier zur 
Verfügung halten.

B	ABGABE VON ERKLÄRUNGEN
1	 AUFTRÄGE DES KUNDEN
Z 3. (2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die ihm mit-
tels Telekommunikation (insbesondere telefonisch und 
E-Mail) erteilten Aufträge durchzuführen. Zur Durchfüh-
rung solcher Aufträge ist das Kreditinstitut bei Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen nur dann verpflichtet, 
wenn dies der Kunde mit dem Kreditinstitut vereinbart hat.

3	 ERKLÄRUNGEN DES KREDITINSTITUTS
Z 5. (2) Erklärungen und Informationen des Kreditinstituts 
(inklusive Entgeltaufstellungen) erhält der Kunde auf Pa-
pier oder, wenn das mit ihm vereinbart ist, auf einem ande-
ren dauerhaften Datenträger (einem Verbraucher-Kunden 
ist die Entgeltaufstellung auf Verlangen immer in Papier-
form mitzuteilen).

(3) entfällt 

C	VERFÜGUNGSBERECHTIGUNG NACH DEM TOD 
DES KUNDEN

Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben 
eines Kunden Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund 
eines speziellen Beschlusses des Abhandlungsgerichts 
oder eines Einantwortungsbeschlusses zulassen. Ver-
fügungen eines einzelverfügungsberechtigten Konto-/
Depotinhabers über das Gemeinschaftskonto/-depot wer-
den durch diese Regelung nicht berührt.

(2) Zeichnungsberechtigungen erlöschen nicht durch den 
Tod des Kunden, wenn sie von einem Unternehmer für ein 
Geschäftskonto erteilt wurden. Konten eines Unterneh-
mers gelten im Zweifel als Geschäftskonten.

C	VERFÜGUNGSBERECHTIGUNG NACH DEM TOD 
DES KUNDEN

Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben 
eines Kunden Kenntnis erhält, Verfügungen über dessen 
Rechtspositionen aufgrund von Dokumenten zulassen, die 
nachweisen: (a) Berechtigung zur Vertretung des Kunden 
auch nach seinem Tod, (b) Berechtigung zur Vertretung 
der Verlassenschaft oder (c) Erbenstellung (insbesondere 
Einantwortungsbeschluss oder Europäisches Nachlass-
zeugnis).Verfügungen eines einzelverfügungsberechtig-
ten Konto-/Depotinhabers über das Gemeinschaftskon-
to/-depot werden durch diese Regelung nicht berührt.
(2) Zeichnungsberechtigungen erlöschen nicht durch den 
Tod eines Kunden, wenn es sich um ein Gemeinschafts-
konto handelt oder wenn sie von einem Unternehmer für 
ein Geschäftskonto erteilt wurden. Konten eines Unter-
nehmers gelten im Zweifel als Geschäftskonten. 
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E	 MITWIRKUNGSPFLICHTEN UND HAFTUNG DES 
KUNDEN

1	 EINLEITUNG
Z 10. Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut ins-
besondere die im Folgenden angeführten Mitwirkungs-
pflichten zu beachten; deren Verletzung führt zu Scha-
denersatzpflichten des Kunden oder zur Minderung seiner 
Schadenersatzansprüche gegen das Kreditinstitut.
2.	BEKANNTGABE WESENTLICHER ÄNDERUNGEN
a) Name oder Anschrift
Z 11. (2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht 
bekannt, gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinsti-
tuts als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden 
dem Kreditinstitut bekannt gegebene Anschrift gesendet 
wurden.

c) Geschäftsfähigkeit; Auflösung der Gesellschaft
Z 13. Jeder Verlust und jede Einschränkung der Ge-
schäftsfähigkeit des Kunden sind dem Kreditinstitut un-
verzüglich schriftlich anzuzeigen. Ist der Kunde eine 
Gesellschaft oder eine juristische Person, so ist auch 
deren Auflösung dem Kreditinstitut unverzüglich bekannt 
zu geben
4	 SORGFALT BEI VERWENDUNG VON 

TELEKOMMUNIKATIONSMITTELN; 
ZAHLUNGSINSTRUMENTE

Z 15a. (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungs-
instrumentes, das vereinbarungsgemäß zur Erteilung 
eines Auftrags an das Kreditinstitut verwendet werden 
kann, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die 
personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zu-
griffen zu schützen, sowie den Verlust, den Diebstahl, die 
missbräuchliche Verwendung oder die sonst nicht auto-
risierte Nutzung des Zahlungsinstrumentes unverzüglich 
dem Kreditinstitut oder der von diesem benannten Stelle 
anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat. Die Verpflich-
tungen aus etwaigen Sonderbedingungen bleiben davon 

E	 MITWIRKUNGSPFLICHTEN UND HAFTUNG DES 
KUNDEN

1	 ENTFÄLLT
Z 10. entfällt

2.	BEKANNTGABE WESENTLICHER ÄNDERUNGEN
a) Name oder Anschrift
Z 11. (2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht 
bekannt, gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinsti-
tuts als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden 
dem Kreditinstitut bekannt gegebene Anschrift gesendet 
wurden. Dies gilt entsprechend auch für Erklärungen mit-
tels Telekommunikationsmittel, sofern diese vereinbart 
wurden.
c) Geschäftsfähigkeit; Auflösung der Gesellschaft
Z 13. Jede Änderung der Geschäftsfähigkeit des Kunden 
ist dem Kreditinstitut unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Ist der Kunde eine Gesellschaft oder eine juristische Per-
son, so ist auch deren Auflösung dem Kreditinstitut unver-
züglich bekannt zu geben.

4	 SORGFALT BEI VERWENDUNG VON 
TELEKOMMUNIKATIONSMITTELN; 
ZAHLUNGSINSTRUMENTE

Z 15a. (1) entfällt

D	PFLICHTEN UND HAFTUNG DES 
KREDITINSTITUTS

1	 INFORMATIONSPFLICHTEN
Z 7. (1) Über die gesetzlichen Informationspflichten hin-
aus treffen das Kreditinstitut mangels einer gesonderten 
Vereinbarung keine anderen als die in seinen Geschäfts-
bedingungen erwähnten Informationspflichten. Das Kredi-
tinstitut ist daher – soweit keine gesetzliche oder vertragli-
che Verpflichtung besteht – nicht verpflichtet, den Kunden 
über drohende Kursverluste, über den Wert oder die Wert-
losigkeit anvertrauter Gegenstände oder über Umstände, 
die den Wert dieser Gegenstände beeinträchtigen oder 
gefährden könnten, zu unterrichten oder dem Kunden 
sonstige Ratschläge oder Auskünfte zu erteilen.
(2) Gegenüber Unternehmern gelten die Bestimmungen 
des dritten Hauptstückes des Zahlungsdienste-Gesetzes 
2018 (Transparenz der Vertragsbedingungen und Infor-
mationspflichten für Zahlungsdienste) nicht.

D	PFLICHTEN UND HAFTUNG DES 
KREDITINSTITUTS

1	 INFORMATIONSPFLICHTEN
Z 7. (1) entfällt

Gegenüber Unternehmern gelten die Bestimmungen des 
dritten Hauptstückes des Zahlungsdienste-Gesetz 2018 
(Transparenz der Vertragsbedingungen und Informations-
pflichten für Zahlungsdienste) nicht.
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unberührt. Unternehmer haften für Schäden, die dem Kre-
ditinstitut aus der Verletzung dieser Sorgfaltspflichten ent-
stehen, bei jeder Art des Verschuldens des Unternehmers 
betraglich unbegrenzt.
(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, 
die es an den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn
•	 objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 

des Zahlungsinstruments dies rechtfertigen, oder 
•	 der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügeri-

schen Verwendung des Zahlungsinstruments besteht, 
oder

•	 der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusam-
menhang mit einer mit dem Zahlungsinstrument verbun-
denen Kreditlinie (Überschreitung oder Überziehung) 
nicht nachgekommen ist, und
	◦ Entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtun-
gen aufgrund einer Verschlechterung oder Gefähr-
dung der Vermögenslage des Kunden oder eines Mit-
verpflichteten gefährdet ist,

	◦ Oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetre-
ten ist oder diese unmittelbar droht.

Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekannt-
gabe der Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht 
eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung 
verletzen bzw. österreichischen oder gemeinschaftsrecht-
lichen Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitserwä-
gungen zuwiderlaufen würde – von einer solchen Sperre 
und deren Gründen in einer mit dem Kunden vereinbar-
ten Kommunikationsform möglichst vor, spätestens aber 
unverzüglich nach der Sperre informieren. Dieselbe Vor-
gehensweise gilt, wenn das kontoführende Kreditinstitut 
einem Kontoinformationsdienstleister oder Zahlungsaus-
lösedienstleister des Kunden den Zugang zum Konto ver-
weigert.
(3) Die Bestimmungen dieses Punktes gelten auch für In-
strumente, die außerhalb der Zahlungsdienste vereinba-
rungsgemäß zur Erteilung eines Auftrags an das Kreditin-
stitut verwendet werden können.
5	 ERHEBUNG VON EINWENDUNGEN
Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, 
die sich nicht auf Leistungen im Zusammenhang mit der 
Führung von Girokonten beziehen (wie z. B. Bestätigun-
gen von erteilten Aufträgen zu Finanzinstrumenten und 
Anzeigen über deren Ausführung und Abschlussbestä-
tigungen; Auszüge, Rechnungsabschlüsse und sonstige 
Abrechnungen im Kredit- und Fremdwährungsgeschäft; 
Depotauszüge bzw. -aufstellungen), auf ihre Vollständig-
keit und Richtigkeit zu überprüfen und etwaige Einwen-
dungen unverzüglich längstens innerhalb von zwei Mo-
naten zu erheben. Gehen dem Kreditinstitut gegen einen 
Kontoabschluss, der kein Zahlungskonto betrifft, inner-
halb von zwei Monaten keine schriftlichen Einwendungen 
zu, so gilt dieser Abschluss als genehmigt; Der Kunde 
kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Konto-
abschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass 
zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende 
Gutschrift nicht erteilt wurde. Das Kreditinstitut wird den 
Kunden jeweils bei Beginn der Frist auf die Folgen des 
Unterbleibens einer zeitgerechten Einwendung hinweisen.

(2) entfällt

(3) entfällt

5	 ERHEBUNG VON EINWENDUNGEN
Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, 
die sich nicht auf Leistungen im Zusammenhang mit der 
Führung von Zahlungskonten beziehen (wie z. B. Bestä-
tigungen von erteilten Aufträgen zu Finanzinstrumenten 
und Anzeigen über deren Ausführung und Abschluss-
bestätigungen; Auszüge, Rechnungsabschlüsse und 
sonstige Abrechnungen im Kredit- und Fremdwährungs-
geschäft; Depotauszüge bzw. -aufstellungen), auf ihre 
Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und etwaige 
Einwendungen unverzüglich längstens innerhalb von zwei 
Monaten zu erheben. Gehen dem Kreditinstitut gegen ei-
nen Kontoabschluss, der kein Zahlungskonto betrifft, in-
nerhalb von zwei Monaten keine schriftlichen Einwendun-
gen zu, so gilt dieser Abschluss als genehmigt; Der Kunde 
kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Konto-
abschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass 
zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende 
Gutschrift nicht erteilt wurde. Das Kreditinstitut wird den 
Kunden jeweils bei Beginn der Frist auf die Folgen des 
Unterbleibens einer zeitgerechten Einwendung hinweisen.
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G	BEENDIGUNG DER GESCHÄFTSVERBINDUNG
2	 ORDENTLICHE KÜNDIGUNG IN DER 

GESCHÄFTSVERBINDUNG MIT VERBRAUCHERN
Z 22a. (1) Der Kunde kann einen Rahmenvertrag für 
Zahlungsdienste, insbesondere den Girokontovertrag, 
jederzeit zum letzten Tag des laufenden Monats kosten-
los kündigen, wobei aber Kündigungen, die am letzten 
Geschäftstag eines Monats ausgesprochen werden, erst 
zum ersten Geschäftstag des folgenden Monats wirken. 
Das Recht zur kostenlosen und fristlosen Kündigung ei-
nes Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, insbesondere 
des Girokontovertrags, anlässlich einer vom Kreditinstitut 
vorgeschlagenen Änderung der AGB oder eines Rahmen-
vertrags für Zahlungsdienste, insbesondere des Girokon-
tovertrags (Z 2), bleibt unberührt.
(4) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abge-
schlossene Rahmenverträge für Zahlungsdienste (ins-
besondere Girokontoverträge) und Kreditverträge unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kün-
digen.
(5) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen 
Verträge kann das Kreditinstitut jederzeit unter Einhaltung 
einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen.

G	BEENDIGUNG DER GESCHÄFTSVERBINDUNG
2	 ORDENTLICHE KÜNDIGUNG IN DER 

GESCHÄFTSVERBINDUNG MIT VERBRAUCHERN
Z 22a. (1) Der Kunde kann einen Rahmenvertrag für Zah-
lungsdienste, insbesondere den Girokontovertrag, jeder-
zeit unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist 
aufkündigen. Das Recht zur kostenlosen und fristlosen 
Kündigung eines Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, 
insbesondere des Girokontovertrags, anlässlich einer 
vom Kreditinstitut vorgeschlagenen Änderung der AGB 
oder eines Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, insbe-
sondere des Girokontovertrags (Z 2), bleibt unberührt. 

(4) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abge-
schlossene Verträge, auch Rahmenverträge für Zah-
lungsdienste (insbesondere Girokontoverträge) und Kre-
ditverträge unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
zwei Monaten kündigen.
(5) entfällt

(2) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten Be-
lastung seines Girokontos kann der Kunde jedenfalls dann 
eine Berichtigung durch das Kreditinstitut erwirken, wenn 
er das Kreditinstitut unverzüglich nach Feststellung eines 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungs-
vorganges, jedoch spätestens 13 Monate nach dem Tag 
der Belastung hiervon unterrichtet hat. Die Befristungen 
gelten nicht, wenn das Kreditinstitut dem Kunden die in 
Z 39 (9) dieser Bedingungen vorgesehenen Informationen 
zu dem betreffenden Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt 
oder zugänglich gemacht hat. Durch diese Bestimmung 
werden andere Ansprüche des Kunden auf Berichtigung 
nicht ausgeschlossen.
6	 BENACHRICHTIGUNG BEI AUSBLEIBEN VON 

MITTEILUNGEN
Z 17. Der Kunde hat das Kreditinstitut unverzüglich zu 
benachrichtigen, falls ihm regelmäßige Mitteilungen des 
Kreditinstituts (wie z.  B. Rechnungsabschlüsse oder 
Depotaufstellungen) oder sonstige Mitteilungen oder Sen-
dungen des Kreditinstituts, mit denen der Kunde nach 
Lage des Falles rechnen musste, nicht innerhalb der 
Frist, die üblicherweise für die vereinbarte Übermittlung 
zu veranschlagen ist, zugehen. Dies gilt nicht für Mittei-
lungen und Sendungen im Zusammenhang mit Zahlungs-
diensten.

(2) entfällt

6	 BENACHRICHTIGUNG BEI AUSBLEIBEN VON 
MITTEILUNGEN

Z 17. entfällt

H	AUSZAHLUNGSVERWEIGERUNGSRECHT
Z 25. (1) Das Kreditinstitut darf die Auszahlung des Kre-
ditbetrags aus sachlich gerechtfertigten Gründen verwei-
gern.

H	AUSZAHLUNGSVERWEIGERUNGSRECHT
Z 25. entfällt.
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III	ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG VON KONTEN UND 
DEPOTS

B	ERÖFFNUNG VON KONTEN
Z 29. Bei Eröffnung eines Kontos hat der künftige Kon-
toinhaber seine Identität nachzuweisen. Konten werden 
unter dem Namen oder der Firma des Kontoinhabers und 
einer Nummer geführt.

D	VERFÜGUNGSBERECHTIGUNG UND 
ZEICHNUNGSBERECHTIGUNG

2	 ZEICHNUNGSBERECHTIGUNG
Z 32. (2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot 
umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der 
vorhandenen Deckung zu kaufen und zu verkaufen. Eine 
Anlageberatung des Zeichnungsberechtigten durch das 
Kreditinstitut erfolgt nur dann, wenn der Zeichnungsbe-
rechtigte zu allen weiteren Wertpapierdepots (einschließ-
lich Verrechnungskonten) des Depotinhabers einzeln 
vertretungsbefugt ist und ausschließlich auf Basis der 
erhobenen Anlageziele, finanziellen Verhältnisse und Ri-
sikotoleranz des Depotinhabers. Bei Gemeinschaftsde-
pots wird bei den finanziellen Verhältnissen die höchste 
Teileinstufung aller Depotmitinhaber berücksichtigt, bei 
den Anlagezielen und der Risikotoleranz die niedrigste 
Teileinstufung aller Depotmitinhaber. Bei der Beurteilung 
der Erfahrung und Kenntnisse wird ausschließlich auf den 
Zeichnungsberechtigten abgestellt.
Erfolgt der Kauf bzw. Verkauf eines Wertpapiers nicht auf-
grund einer Anlageberatung des Kreditinstituts, überprüft 
das Kreditinstitut lediglich, ob der Zeichnungsberechtigte 
über Erfahrung und Kenntnisse zum gewählten Produkt 
verfügt (Angemessenheitsprüfung). Verfügt der Zeich-
nungsberechtigte nicht über die entsprechende Erfahrung 
und die entsprechenden Kenntnisse (bzw. erteilt er kei-
ne Angaben dazu), wird der Zeichnungsberechtigte vom 
Kreditinstitut lediglich über die fehlende Angemessenheit 
(bzw. mangelnde Prüfbarkeit der Angemessenheit durch 
das Kreditinstitut) in standardisierter Form gewarnt; der 
Auftrag kann vom Zeichnungsberechtigten aber dennoch 
erteilt werden.

III	ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG VON KONTEN UND 
DEPOTS

B	ERÖFFNUNG VON KONTEN
Z 29. entfällt

D	VERFÜGUNGSBERECHTIGUNG UND 
ZEICHNUNGSBERECHTIGUNG

2	 ZEICHNUNGSBERECHTIGUNG
Z 32. (2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot 
umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der 
vorhandenen Deckung und des gemäß Wertpapierauf-
sichtsgesetz erhobenen Anlageziels, den finanziellen 
Verhältnissen, der Verlusttragfähigkeit und der Risikobe-
reitschaft des Depotinhabers zu kaufen und zu verkau-
fen. Diese Informationen des Depotinhabers sind deshalb 
auch für den Zeichnungsberechtigten einsehbar. Bei Ge-
meinschaftsdepots wird bei der Verlusttragfähigkeit die 
niedrigste Teileinstufung aller Depotmitinhaber berück-
sichtigt. Bei der Beurteilung der Erfahrung und Kenntnis-
se wird ausschließlich auf den Zeichnungsberechtigten 
abgestellt. 

Erfolgt der Kauf bzw. Verkauf eines Wertpapiers nicht auf-
grund einer Anlageberatung des Kreditinstituts, überprüft 
das Kreditinstitut lediglich, ob der Zeichnungsberechtigte 
über Erfahrung und Kenntnisse zum gewählten Produkt 
verfügt (Angemessenheitsprüfung). Verfügt der Zeich-
nungsberechtigte nicht über die entsprechende Erfahrung 
und die entsprechenden Kenntnisse (bzw. erteilt er kei-
ne Angaben dazu), wird der Zeichnungsberechtigte vom 
Kreditinstitut lediglich über die fehlende Angemessenheit 
(bzw. mangelnde Prüfbarkeit der Angemessenheit durch 
das Kreditinstitut) in standardisierter Form gewarnt; der 
Auftrag kann vom Zeichnungsberechtigten aber dennoch 
erteilt werden.

(2) Sachlich gerechtfertigte Gründe im Sinne des Absat-
zes 1 liegen dann vor, wenn sich nach Vertragsabschluss
•	 Umstände ergeben, die eine Verschlechterung der Ver-

mögenslage des Kreditnehmers oder eine Entwertung 
bedungener Sicherheiten in einem solchen Ausmaß 
erweisen, dass die Rückzahlung des Kredites oder die 
Entrichtung der Zinsen selbst bei Verwertung der Si-
cherheiten gefährdet sind, oder

•	 beim Kreditinstitut der objektiv begründete Verdacht er-
gibt, dass der Kreditbetrag durch den Kreditnehmer auf 
eine vertrags- oder gesetzeswidrige Art verwendet wird.

(3) Verbrauchern hat das Kreditinstitut diese Absicht un-
verzüglich auf Papier oder einem anderen dauerhaften 
Datenträger unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Die 
Angabe der Gründe hat zu unterbleiben, soweit dadurch 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet würde.
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E	 BESONDERE KONTOARTEN
1	 SUBKONTO
Z 33. Zu einem Konto können Subkonten geführt werden. 
Selbst wenn diese mit einer Subbezeichnung versehen 
werden, ist dem Kreditinstitut gegenüber ausschließlich 
der Kontoinhaber berechtigt und verpflichtet.
3	 GEMEINSCHAFTSKONTO
Z 35. (3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so 
ist jeder Kontomitinhaber allein berechtigt, über die Kon-
toforderung zu disponieren. Diese Berechtigung umfasst 
auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhan-
denen Deckung zu kaufen und zu verkaufen. Die Berech-
tigung des Kontomitinhabers wird jedoch durch den aus-
drücklichen Widerspruch eines anderen Kontomitinhabers 
beendet; in diesem Fall sind nur alle Kontomitinhaber ge-
meinsam berechtigt. Eine Anlageberatung des Depotmi-
tinhabers erfolgt durch das Kreditinstitut ausschließlich 
auf Basis der erhobenen Anlageziele, finanziellen Verhält-
nisse und Risikotoleranz. Bei den Anlagezielen und der 
Risikotoleranz wird die jeweils niedrigste Teileinstufung 
aller Depotmitinhaber berücksichtigt, bei den finanziellen 
Verhältnissen die höchste Teileinstufung aller Depotmitin-
haber. Bei der Beurteilung der Erfahrung und Kenntnisse 
wird ausschließlich auf den disponierenden Depotmitinha-
ber abgestellt.
Erfolgt der Kauf/Verkauf nicht aufgrund einer Anlagebe-
ratung des Kreditinstituts, überprüft das Kreditinstitut le-
diglich, ob der im konkreten Fall disponierende Depotmi-
tinhaber über Erfahrung und Kenntnisse zum gewählten 
Produkt verfügt (Angemessenheitsprüfung). Verfügt der 
aktuell disponierende Depotmitinhaber nicht über die ent-
sprechende Erfahrung und die entsprechenden Kenntnis-
se (bzw. erteilt er keine Angaben dazu), wird der aktuell 
disponierende Depotmitinhaber vom Kreditinstitut ledig-
lich über die fehlende Angemessenheit (bzw. mangelnde 
Prüfbarkeit der Angemessenheit durch das Kreditinstitut) 
in standardisierter Form gewarnt; der Auftrag kann vom 
Depotmitinhaber aber dennoch erteilt werden.
4	 FREMDWÄHRUNGSKONTO
Z 37. Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung 
einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsgutha-
bens oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlich-
keit ist in dem Umfang und solange ausgesetzt, wie das 
Kreditinstitut in der Währung, auf die das Fremdwährungs-
guthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch 
bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser 
Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In 
dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereig-
nisse andauern, ist das Kreditinstitut auch nicht zu einer 
Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes 
der Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in 
Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. 
Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung einer 
Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens ist 
dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie das Kreditinstitut voll-
ständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des 
Kunden und des Kreditinstituts, fällige gegenseitige For-
derungen in derselben Währung miteinander zu verrech-
nen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.

E	 BESONDERE KONTOARTEN
1	 SUBKONTO
Z 33. entfällt

3	 GEMEINSCHAFTSKONTO
Z 35. (3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, 
so ist jeder Kontomitinhaber allein berechtigt, über die 
Kontoforderung zu disponieren. Diese Berechtigung um-
fasst auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der 
vorhandenen Deckung zu kaufen und zu verkaufen. Die 
Berechtigung des Kontomitinhabers wird jedoch durch 
den ausdrücklichen Widerspruch eines anderen Konto-
mitinhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle Konto-
mitinhaber gemeinsam berechtigt. Eine Anlageberatung 
des Depotmitinhabers erfolgt durch das Kreditinstitut aus-
schließlich auf Basis der erhobenen Anlageziele, finanzi-
ellen Verhältnisse und Risikotoleranz. Bei der Beurteilung 
der Erfahrung und Kenntnisse sowie der Verlusttragfähig-
keit (finanzielle Verhältnisse) wird ausschließlich auf den 
disponierenden Depotmitinhaber abgestellt. 

Erfolgt der Kauf/Verkauf nicht aufgrund einer Anlagebe-
ratung des Kreditinstituts, überprüft das Kreditinstitut le-
diglich, ob der im konkreten Fall disponierende Depotmi-
tinhaber über Erfahrung und Kenntnisse zum gewählten 
Produkt verfügt (Angemessenheitsprüfung). Verfügt der 
aktuell disponierende Depotmitinhaber nicht über die ent-
sprechende Erfahrung und die entsprechenden Kenntnis-
se (bzw. erteilt er keine Angaben dazu), wird der aktuell 
disponierende Depotmitinhaber vom Kreditinstitut ledig-
lich über die fehlende Angemessenheit (bzw. mangelnde 
Prüfbarkeit der Angemessenheit durch das Kreditinstitut) 
in standardisierter Form gewarnt; der Auftrag kann vom 
Depotmitinhaber aber dennoch erteilt werden. 
4	 FREMDWÄHRUNGSKONTO
Z 37. (1)Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausfüh-
rung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungs-
guthabens oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsver-
bindlichkeit oder der Durchführung einer Transaktion in 
fremder Währung ist in dem Umfang und solange aus-
gesetzt, wie das Kreditinstitut in dieser Währung wegen 
politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande 
dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen 
kann. 
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IV GIROVERKEHR
A	ÜBERWEISUNGSAUFTRÄGE
Z 39. (3) Die Angaben zu IBAN und BIC bzw. Kontonum-
mer und Name/Bankleitzahl/BIC des Zahlungsdienstleis-
ters des Empfängers, die vom Kunden im Rahmen der 
Absätze (1) und (2) zu machen sind, stellen den Kunde-
nidentifikator des Empfängers dar, an Hand dessen der 
Überweisungsauftrag ausgeführt wird. Darüber hinaus-
gehende Angaben zum Empfänger wie insbesondere der 
Name des Empfängers, der bei Erteilung des Überwei-
sungsauftrags aus Dokumentationsgründen anzugeben 
ist, sind nicht Teil dieses Kundenidentifikators und bleiben 
bei Ausführung der Überweisung unbeachtet.

(4) Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwen-
dungszweck ist für das Kreditinstitut in jedem Fall unbe-
achtlich.
(5) Die Übernahme eines Überweisungsauftrages durch 
das Kreditinstitut begründet allein noch keinerlei Rechte 
eines Dritten gegenüber dem Kreditinstitut.
(7) Beim Kreditinstitut oder bei dem vom Kunden be-
auftragten Zahlungsauslösedienstleister eingegangene 
Überweisungsaufträge (Z 39a) können vom Kunden nicht 
einseitig widerrufen werden. Ist zu einem Überweisungs-
auftrag ein späterer Durchführungstermin vereinbart, tritt 
die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem Durchfüh-
rungstermin vorangehenden Geschäftstages ein.
(8) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Über-
weisungsauftrages ablehnt, wird es den Kunden in der 
mit dem Kunden vereinbarten Form so rasch als möglich, 
jedenfalls aber innerhalb der in Ziffer 39a (3) und (4) ge-
nannten Fristen, über die Ablehnung und darüber infor-
mieren, wie der Überweisungsauftrag berichtigt werden 
kann, um die Durchführung künftig zu ermöglichen. Die 
Angabe eines Grundes für die Ablehnung wird nur erfol-
gen, sofern dies nicht einen Verstoß gegen österreichi-
sche oder gemeinschaftsrechtliche Rechtsvorschriften 
bzw. eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche An-
ordnung darstellen würde. Überweisungsaufträge, die 
das Kreditinstitut berechtigter Weise ablehnt, lösen die in 
Z 39a dieser Bedingungen vereinbarten Ausführungsfris-
ten nicht aus.
(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträ-
ge (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wech-
selkurs, Wertstellung der Belastung) und sonstige zu Las-
ten seines Kontos ausgeführte Zahlungen, insbesondere 
im Rahmen des SEPA Lastschriftverfahren werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht anläss-

IV GIROVERKEHR
A	ÜBERWEISUNGSAUFTRÄGE
Z 39. (3) Die Angaben zu IBAN und BIC bzw. Kontonum-
mer und Name/Bankleitzahl/BIC des Zahlungsdienstleis-
ters des Empfängers, die vom Kunden im Rahmen der 
Absätze (1) und (2) zu machen sind, stellen den Kunde-
nidentifikator des Empfängers dar, an Hand dessen der 
Überweisungsauftrag ausgeführt wird. Darüber hinaus-
gehende Angaben zum Empfänger wie insbesondere der 
Name des Empfängers, der bei Erteilung des Überwei-
sungsauftrags aus Dokumentationsgründen anzugeben 
ist, sind nicht Teil dieses Kundenidentifikators und bleiben 
bei Ausführung der Überweisung unbeachtet. Für Echtzei-
tüberweisungen gilt abweichend das Vorgehen der Ver-
ordnung (EU) 2024/886 (Art. 1 Abs. 2.) zur Überprüfung 
des Zahlungsempfängers.
(4) entfällt

(5) entfällt

(7) entfällt

(8) entfällt

(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträ-
ge (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wech-
selkurs, Wertstellung der Belastung) und sonstige zu Las-
ten seines Kontos ausgeführte Zahlungen, insbesondere 
im Rahmen des SEPA Lastschriftverfahren werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist auf Anfrage einmal monatlich 

F	 KONTOABSCHLÜSSE UND 
DEPOTAUFSTELLUNGEN

Z 38. (2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Konto-
auszug mit dem Rechnungsabschluss/die Depotaufstel-
lung bei der konto-/depotführenden Stelle bereit.

F	 KONTOABSCHLÜSSE UND 
DEPOTAUFSTELLUNGEN

Z 38. (2) entfällt
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B	AUSFÜHRUNGSFRISTEN
Z 39a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jewei-
lige Zahlungsart festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeit-
punkte) nahe am Ende der Geschäftszeit, oder an einem 
Tag, der kein Geschäftstag ist, bei dem Kreditinstitut ein-
langen, werden so behandelt, als seien sie am folgen-
den Geschäftstag eingegangen. Das Kreditinstitut wird 
dem Kunden, der Verbraucher ist, rechtzeitig vor und bei 
Abschluss des Girokontovertrags und danach bei jeder 
Änderung der Eingangszeitpunkte die festgelegten Ein-
gangszeitpunkte in Papierform oder – bei entsprechen-
der Vereinbarung mit dem Kunden – auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger mitteilen. Als Geschäftstag gilt 
jeder Tag, an dem das Kreditinstitut geöffnet hat und den 
für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen 
Geschäftsbetrieb unterhält. 
(2) Wird zwischen dem Kunden, der einen Zahlungsauf-
trag erteilt, und dem Kreditinstitut vereinbart, dass die 
Ausführung eines Zahlungsauftrages zu einem bestimm-
ten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraumes oder 
an dem Tag, an dem der Kunde dem Kreditinstitut den 
Geldbetrag zur Verfügung stellt, beginnen soll, so gilt der 
vereinbarte Termin als Zeitpunkt des Eingangs. Fällt der 
vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag des Kre-
ditinstituts, so wird der Zahlungsauftrag so behandelt, als 
sei er am darauffolgenden Geschäftstag eingegangen. 

(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Ein-
gangszeitpunkt der Betrag, der Gegenstand des Zah-
lungsvorganges ist, spätestens am Ende des folgenden 
Geschäftstags (bei in Papierform ausgelösten Zahlungs-
vorgängen am Ende des zweitfolgenden Geschäftstags), 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ein-
langt. Dieser Absatz findet nur auf Zahlungsvorgänge in-
nerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“) in 
Euro Anwendung. 

(4) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums, die nicht auf EURO, sondern auf eine 
andere Währung eines EWR-Vertragsstaates lauten, be-
trägt die in Abs. 3 angesprochene Ausführungsfrist 4 Ge-
schäftstage.

B	AUSFÜHRUNGSFRISTEN
Z 39a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jewei-
lige Zahlungsart festgelegten Uhrzeiten nahe dem Ende 
des Geschäftstags („Annahmeschluss“), oder an einem 
Tag, der kein Geschäftstag ist, bei dem Kreditinstitut ein-
gehen, werden so behandelt, als seien sie am folgenden 
Geschäftstag eingegangen. Das Kreditinstitut wird dem 
Kunden, der Verbraucher ist, rechtzeitig vor und bei Ab-
schluss eines Rahmenvertrags für Zahlungsdienste (z. B. 
des Girokontovertrags) und danach bei jeder Änderung 
die Annahmeschlüsse mitteilen. 

(2) Der Zeitpunkt, zu dem der Zahler oder mittelbar von 
einem oder über einen Zahlungsempfänger übermittelte 
Zahlungsauftrag beim Kreditinstitut eingeht, gilt als der 
Eingangszeitpunkt. Wird zwischen dem Kunden, der ei-
nen Zahlungsauftrag erteilt, und dem Kreditinstitut ver-
einbart, dass die Ausführung zu einem bestimmten Tag 
oder am Ende eines bestimmten Zeitraumes oder an dem 
Tag, an dem der Kunde dem Kreditinstitut den Geldbetrag 
zur Verfügung stellt, beginnen soll, so gilt stattdessen der 
vereinbarte Termin als Zeitpunkt des Eingangs. Fällt der 
vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag des Kre-
ditinstituts, so wird der Zahlungsauftrag so behandelt, als 
sei er am darauffolgenden Geschäftstag eingegangen.
(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Ein-
gangszeitpunkt der Betrag, der Gegenstand des Zah-
lungsvorganges ist, spätestens am Ende des folgenden 
Geschäftstags (bei in Papierform ausgelösten Zahlungs-
vorgängen am Ende des zweitfolgenden Geschäftstags), 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ein-
langt (=Gutschrift auf dessen Konto). Dieser Absatz findet 
nur Anwendung auf Zahlungsvorgänge innerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes („EWR“)(a) in EURO und 
(b) in einer anderen EWR-Währung, wenn nur eine Wäh-
rungsumrechnung zwischen dem Euro und dieser Wäh-
rung stattfindet, und zwar im Heimatstaat dieser Währung.
(4) Für andere Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums in der Währung eines EWR-Ver-
tragsstaates, beträgt die in Abs. 3 angesprochene Aus-
führungsfrist 4 Geschäftstage.

lich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewie-
sen – auf Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut auf 
die mit dem Kunden im Kontovertrag vereinbarte Weise 
derart zugänglich gemacht, dass er diese unverändert 
aufbewahren und reproduzieren kann.

vom Kreditinstitut auf die mit dem Kunden im Kontovertrag 
vereinbarte Weise derart zugänglich gemacht, dass er 
diese unverändert aufbewahren und reproduzieren kann.
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E	 BELASTUNGSBUCHUNGEN
Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind Belastungsbu-
chungen erst dann als Mitteilung über die Durchführung 
zu verstehen, wenn die Belastungsbuchung nicht inner-
halb von zwei Geschäftstagen (siehe Z 39a (1) dieser Be-
dingungen) rückgängig gemacht wird. 
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie 
SEPA- Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die Be-
lastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden 
nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen rückgängig ge-
macht wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor 
den Einreicher von der Einlösung verständigt oder an ihn 
Barzahlung geleistet. SEPA-Lastschriften (Z 42a (3)) sind 
mit Ablauf von fünf Geschäftstagen eingelöst.

B	PFANDRECHT DES KREDITINSTITUTS
1	 UMFANG UND ENTSTEHEN
Z 49. (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht 
für Forderungen gem. Z 50 an seinen Sachen und Rech-
ten jeder Art ein, die mit Willen des Kunden in die Inneha-
bung des Kreditinstituts gelangen.

E	 BELASTUNGSBUCHUNGEN
Z 42. (1) entfällt

(2) Belastungsbuchungen im SEPA-Lastschriftverfah-
ren sind erst dann als Mitteilung über die Durchführung 
zu verstehen, wenn sie nicht innerhalb folgender Fristen 
rückgängig gemacht werden: (a) SEPA-Lastschrift: 5 Ge-
schäftstage; (b) SEPA-Firmenlastschrift: 2 Geschäftsta-
ge. § 71 ZaDiG 2018 bleibt unberührt.

B	PFANDRECHT DES KREDITINSTITUTS
1	 UMFANG UND ENTSTEHEN
Z 49. (1) Der Kunde, der Verbraucher ist, räumt dem Kre-
ditinstitut für Forderungen des Kreditinstitutes aus der Ge-
schäftsbeziehung, für die keine gesonderten Sicherhei-
tenvereinbarungen abgeschlossen wurden oder der Wert 
eines bestehenden Pfandrechts wegen der nicht vom Kre-
ditinstitut verschuldeten Verschlechterung der Pfandsa-
che zur Sicherung der Forderung des Kreditinstituts nicht 
mehr ausreicht, ein Pfandrecht ein. Das Pfandrecht wird

C	GUTSCHRIFTEN UND STORNORECHT
Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditin-
stitut verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge 
für den Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto 
gutzubringen. Wenn und soweit aus dem Konto Forde-
rungen des Kreditinstituts gegen den Kunden bestehen, 
ist das Kreditinstitut auch nach Auflösung des Girokon-
tovertrages berechtigt, Geldbeträge für den Kunden ent-
gegenzunehmen und mit seinen Forderungen gegen die 
Forderung des Kunden auf Auszahlung des entgegenge-
nommenen Betrages aufzurechnen. Den Auftrag, einem 
Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, wird 
das Kreditinstitut durch Gutschrift des Betrages auf dem 
Konto des Kunden ausführen, wenn sich aus dem Auftrag 
nichts anderes ergibt. Wird das im Auftrag angegebene 
Konto des Kunden nicht in jener Währung geführt, auf die 
der Auftrag lautet, erfolgt die Gutschrift nach Umrechnung 
in die Währung des Kontos zum Kurs des Tages, an dem 
der im Auftrag genannte Geldbetrag zur Verfügung des 
Kreditinstituts steht und von diesem verwertet werden 
kann.
(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene 
Überweisungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, 
Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der Gutschrift) werden 
dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht an-
lässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausge-
wiesen – auf Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut 
auf die mit dem Kunden im Kontovertrag vereinbarte Wei-
se derart zugänglich gemacht, dass er diese unverändert 
aufbewahren und reproduzieren kann.(4) Für Zahlungs-
vorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, 
die nicht auf EURO, sondern auf eine andere Währung 
eines EWR-Vertragsstaates lauten, beträgt die in Abs. 3 
angesprochene Ausführungsfrist 4 Geschäftstage.

C	GUTSCHRIFTEN UND STORNORECHT
Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditin-
stitut verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge 
für den Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto 
gutzubringen. Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbe-
trag zur Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch 
Gutschrift des Betrages auf dem Konto des Kunden aus-
führen, wenn sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. 
Wird das im Auftrag angegebene Konto des Kunden nicht 
in jener Währung geführt, auf die der Auftrag lautet, er-
folgt die Gutschrift nach Umrechnung in die Währung des 
Kontos zum Kurs des Tages, an dem der im Auftrag ge-
nannte Geldbetrag zur Verfügung des Kreditinstituts steht 
und von diesem verwertet werden kann. 

(2) entfällt
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C	FREIGABE VON SICHERHEITEN
Z 52. Auf Verlangen des Kunden wird das Kreditinstitut 
Sicherheiten freigeben, soweit es an diesen kein berech-
tigtes Sicherungsinteresse hat.

D	VERWERTUNG VON SICHERHEITEN
1	 VERKAUF
Z 53. Sicherheiten, die einen Markt- oder Börsenpreis ha-
ben, wird das Kreditinstitut durch Freihandverkauf zu die-
sem Preis verwerten. 
Z 54. Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsenpreis 
haben, wird das Kreditinstitut von einem dazu befugten 
unabhängigen Sachverständigen schätzen lassen. Das 
Ergebnis der Schätzung wird das Kreditinstitut dem Kun-
den zusammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen 
angemessener zwei Wochen nicht unterschreitender Frist 
einen Kaufinteressenten namhaft zu machen, der auch in-
nerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten Schätzwert 
als Kaufpreis an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom 
Kunden innerhalb der Frist kein Kaufinteressent namhaft 
gemacht bzw. der Kaufpreis vom namhaft gemachten In-
teressenten nicht bezahlt, ist das Kreditinstitut unwider-
ruflich berechtigt, die Sicherheit im Namen des Kunden 
zumindest zum Schätzwert zu verkaufen. Der Verkauf-
serlös dient der Tilgung der besicherten Forderungen, ein 
allfälliger Überhang steht dem Kunden zu.
2	 EXEKUTION UND AUSSERGERICHTLICHE 

VERSTEIGERUNG
Z 55. Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die Sicherheit 
exekutiv zu verwerten oder – soweit sie keinen Markt- 
oder Börsenpreis hat – außergerichtlich im Wege einer 
öffentlichen Versteigerung durch einen dazu befugten Un-
ternehmer versteigern zu lassen. Zeit und Ort und eine 
allgemeine Umschreibung der Sicherheit sind öffentlich 
bekanntzugeben. Der Sicherheitengeber und Dritte, de-
nen Rechte an der Sicherheit zustehen, sind hiervon zu 
benachrichtigen.

C	ENTFÄLLT
Z 52. entfällt

D	VERWERTUNG VON FINANZSICHERHEITEN
1	 ENTFÄLLT
Z 53. entfällt

Z 54. entfällt

2	 ENTFÄLLT

Z 55. entfällt

(2) Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an al-
len pfändbaren Ansprüchen des Kunden gegenüber 
dem Kreditinstitut, z. B. aus Guthaben. Unterliegen dem 
Pfandrecht des Kreditinstituts Wertpapiere, so erstreckt 
sich das Pfandrecht auch auf die zu diesen Wertpapieren 
gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine.

•	 an den pfändbaren Forderungen des Kunden gegen-
über dem Kreditinstitut (Kontoguthaben) bis zur Höhe 
der Forderungen des Kreditinstituts sowie

•	 an Wertpapieren (inklusive Zins- und Gewinnanteil-
scheinen) und Edelmetallen bis zur Höhe der doppelten 
Forderung des Kreditinstituts,

welche mit Willen des Kunden im Rahmen der Geschäfts-
beziehung zum Kreditinstitut in die Innehabung des Kre-
ditinstituts gelangen, begründet. Das Pfandrecht umfasst 
nicht das auf Basis der Einkünfte des Kunden ermittelte 
monatliche Existenzminimum gemäß § 291a Exekutions-
ordnung.
(2) Der Kunde, der Unternehmer ist, räumt dem Kreditins-
titut ein Pfandrecht an Sachen und Rechten jeder Art ein, 
die mit dem Willen des Kunden im Zusammenhang mit ir-
gendeinem mit dem Kreditinstitut getätigten Bankgeschäft 
in die Innehabung des Kreditinstituts gelangen.
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3	 EINZIEHUNG
Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit be-
stellten Forderungen aller Art (einschließlich der in Wert-
papieren verbrieften) bei Fälligkeit der besicherten Forde-
rung nach erfolgter Androhung kündigen und einziehen. 
Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit dienenden 
Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei drohendem 
erheblichen und dauerndem Wertverlust der als Sicher-
heit dienenden Forderung ist deren Kündigung selbst vor 
ihrer Fälligkeit zulässig. Der Kunde ist davon nach Mög-
lichkeit vorweg zu informieren. Vor Fälligkeit der besicher-
ten Forderung eingezogene Beträge treten als Pfand an 
die Stelle der eingezogenen Forderung.
(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht für Lohn- 
und Gehaltsforderungen von Verbrauchern, die als Si-
cherheit für noch nicht fällige Forderungen bestellt wurden
Z 57. entfällt

E	 ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT
Z 58. Das Kreditinstitut kann ihm obliegende Leistungen 
an den Kunden wegen aus der Geschäftsverbindung 
entstandener Ansprüche zurückbehalten, auch wenn sie 
nicht auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen. Die 
Z 50 und 51 gelten entsprechend.

3	 ENTFÄLLT
Z 56. entfällt

Z 57. (1) Von einer juristischen Person, einem Einzelunter-
nehmer oder eine Personengesellschaft bestellte Finanz-
sicherheiten im Sinne des FinanzsicherheitenGesetzes 
kann das Kreditinstitut ohne vorherige Androhung, ohne 
gerichtliche Bewilligung oder Zustimmung zu den Ver-
wertungsbedingungen, ohne Versteigerung sowie ohne 
Wartefrist verwerten, und zwar auch dann, wenn über das 
Vermögen des Sicherungsgebers ein Konkurs- oder Li-
quidationsverfahren, ein Sanierungsverfahren oder eine 
Sanierungsmaßnahme eröffnet bzw. eingeleitet worden 
ist oder noch andauert.
(2) Das Kreditinstitut kann Finanzsicherheiten im Sinne 
von Abs 1 bei Nichtzahlung seiner fälligen besicherten 
Forderungen nach seiner Wahl verwerten, indem es 
•	 sie verkauft oder sich aneignet und anschließend ihren 

Wert mit den maßgeblichen Verbindlichkeiten verrech-
net oder sie an Zahlungs statt verwendet; 

•	 Barsicherheiten gegen die maßgeblichen Verbindlich-
keiten aufrechnet oder an Zahlungsstatt verwendet; 

•	 Kreditforderungen veräußert oder einzieht und anschlie-
ßend ihren Wert mit den maßgeblichen Verbindlichkei-
ten verrechnet oder an Zahlungsstatt verwendet. 

(3) Die Aneignung von Finanzsicherheiten ist jedoch erst 
nach sachverständiger Schätzung ihres Werts zulässig. 
(4) Das Kreditinstitut hat bei der Ausübung der ihm durch 
diese Ziffer eingeräumten Befugnisse die Bewertung oder 
Verwertung von Finanzsicherheiten und die Ermittlung 
der Höhe der maßgeblichen Verbindlichkeiten nach den 
Grundsätzen des redlichen Geschäftsverkehrs und nach 
Maßgabe etwaiger weiter zwischen den Parteien abge-
schlossenen Vereinbarung vorzunehmen. Es hat dabei 
insbesondere auf den Schätz-, Markt- oder Kurswert der 
Finanzsicherheiten Bedacht zu nehmen. Einen Über-
schuss hat er dem Sicherungsgeber herauszugeben oder 
zu seinen Gunsten in Rechnung zu stellen.

E	 ENTFÄLLT
Z 58. entfällt
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D	BENACHRICHTIGUNG VOM UMTAUSCH UND VON 
SONSTIGEN MASSNAHMEN

Z 72. Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, Kapitalher-
absetzung, Verschmelzung, Ausübung oder Verwertung 
von Bezugsrechten, Aufforderung zur Einzahlung, Zu-
sammenlegung, Umstellung, Umtauschangebot, Arrosion 
und sonstigen wichtigen, die Wertpapiere betreffenden 
Maßnahmen wird das Kreditinstitut, wenn hierüber eine 
Bekanntmachung im „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ er-
schienen ist oder dem Kreditinstitut namens der Emissi-
onsstelle oder vom ausländischen Verwahrer rechtzeitig 
zukommt, den Kunden zu benachrichtigen versuchen. 
Erteilt der Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird 
das Kreditinstitut nach bestem Ermessen unter Berück-
sichtigung des Kundeninteresses handeln, insbesondere 
sonst verfallende Rechte zum letztmöglichen Zeitpunkt 
verwerten.

V	 INKASSO UND DISKONTGESCHÄFT, WECHSEL- 
UND SCHECKVERKEHR

A	ANWENDUNGSBEREICH
Z 76. Diese Bedingungen gelten für Wechsel, Schecks 
und sonstige Einzugspapiere (wie kaufmännische Anwei-
sungen und Verpflichtungsscheine).

B	 INKASSOAUFTRAG
Z 77. Das Inkasso der vorstehend angesprochenen Ein-
zugspapiere erfolgt aufgrund eines Inkassoauftrages, wo-
bei das Kreditinstitut zur Annahme dieses Inkassoauftra-
ges nicht verpflichtet ist. Ein Ankauf (Diskontierung) der 
Einzugspapiere durch das Kreditinstitut ist gesondert zu 
vereinbaren.

C	RECHTZEITIGKEIT DER AUFTRÄGE
Z 78. Aufträge zum Inkasso müssen so rechtzeitig einge-
hen, dass sie im regelmäßigen Geschäftsgang ohne Zu-
hilfenahme von besonderen Eilmitteln ausgeführt werden 
können.

D	BENACHRICHTIGUNG VOM UMTAUSCH UND VON 
SONSTIGEN MASSNAHMEN

Z 72. Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, Kapitalherab-
setzung, Verschmelzung, Ausübung oder Verwertung von 
Bezugsrechten, Aufforderung zur Einzahlung, Zusam-
menlegung, Umstellung, Umtauschangebot, Arrosion und 
sonstigen wichtigen, die Wertpapiere betreffenden Maß-
nahmen wird das Kreditinstitut, wenn hierüber eine Be-
kanntmachung in der Elektronischen Verlautbarungs- und 
Informationsplattform des Bundes (EVI) erschienen ist 
oder dem Kreditinstitut namens der Emissionsstelle oder 
vom ausländischen Verwahrer rechtzeitig zukommt, den 
Kunden benachrichtigen. Erteilt der Kunde keine rechtzei-
tigen Weisungen, so wird das Kreditinstitut nach bestem 
Ermessen unter Berücksichtigung des Kundeninteresses 
handeln, insbesondere sonst verfallende Rechte zum 
letztmöglichen Zeitpunkt verwerten.

V	 ENTFÄLLT

A	ENTFÄLLT
Z 76. entfällt

B	ENTFÄLLT
Z 77. entfällt

C	ENTFÄLLT
Z 78. entfällt

BESONDERE GESCHÄFTSARTEN
I	 HANDEL IN WERTPAPIEREN UND ANDEREN 

WERTEN
A	ANWENDUNGSBEREICH
Z 62. Die Bedingungen der Z 63 bis 67 gelten für Wert-
papiere und andere Werte, selbst wenn sie nicht verbrieft 
sind.

B	DURCHFÜHRUNG
Z 63. (3) Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis 
zur Durchführungspolitik des Kreditinstitutes, auf deren 
Grundlage das Kreditinstitut – mangels anderer Weisung 
– die Aufträge des Kunden durchführen wird. Über we-
sentliche Änderungen der Durchführungspolitik wird das 
Kreditinstitut den Kunden informieren.

BESONDERE GESCHÄFTSARTEN
I	 HANDEL IN WERTPAPIEREN UND ANDEREN 

WERTEN
A	ANWENDUNGSBEREICH
Z 62. Die Bedingungen der Z 63 bis 67 gelten für Finan-
zinstrumente, selbst wenn sie nicht verbrieft sind.

B	DURCHFÜHRUNG
Z 63. (3) entfällt
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VI	 KAUTIONSBAND UND AUFRECHNUNGSVERBOT

Z 82. Das Kreditinstitut ist aufgrund der Bestimmungen 
des Hypothekenbankgesetzes berechtigt, die hypothe-
karisch besicherten Forderungen in den Deckungsstock 
für Ansprüche aus den vom Kreditinstitut ausgegebenen 
Pfandbriefen, aufzunehmen. Wenn das Kreditinstitut von 
dieser Möglichkeit Gebrauch machen sollte, wird vom 
Kreditinstitut bei dem/den vorgenannten Pfandrecht/en 
auch die Anmerkung des Kautionsbandes im Grundbuch 
beantragt, wovon der Pfandbesteller verständigt werden 
wird. Der Kunde, der Verbraucher ist, ist nur dann berech-
tigt seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuhe-
ben, wenn das Kreditinstitut zahlungsunfähig ist oder die 
Forderung des Kunden in rechtlichem Zusammenhang 
mit seiner Verbindlichkeit steht oder die Forderung des 
Kunden gerichtlich festgestellt oder vom Kreditinstitut 
anerkannt worden ist. Der Kunde, der Unternehmer ist, 
verzichtet hiermit auch in diesen Fällen unbedingt und 
unwiderruflich darauf, seine Verbindlichkeiten durch Auf-
rechnung aufzuheben.

VI	 MITWIRKUNGSPFLICHTEN BEI PRÜFPFLICHTEN 
DES KREDITINSTITUTS

Z 82. Der Kunde verpflichtet sich gegenüber dem Kre-
ditinstitut, an den gesetzlich erforderlichen Prüfpflichten 
des Kreditinstituts mitzuwirken und dem Kreditinstitut über 
Aufforderung alle angeforderten Informationen wie z. B. 
Nachweise zur Mittelherkunft unverzüglich zu übermit-
teln. Diese Verpflichtung schließt erforderlichenfalls auch 
Nachweise zur Beurteilung der Beziehung zwischen dem 
Kunden und dritten Personen ein (Know-Your-Customer‘s 
Customer). Der Umfang der erforderlichen Nachweise 
richtet sich nach den aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
an das Kreditinstitut.

D	RECHTE UND PFLICHTEN DES KREDITINSTITUTS
Z 79. Im Falle der Diskontierung kann das Kreditinstitut in 
den in Z 41 (2) und (3) genannten Fällen den Verkäufer 
mit dem vollen Nominalbetrag zuzüglich aller dem Kre-
ditinstitut angefallenen Spesen belasten; bei auf fremde 
Währung lautenden Papieren trägt der Kunde auch das 
Kursrisiko.
Z 80. In diesen Fällen sowie bei Rückbelastungen von 
„Eingang vorbehalten“ Gutschriften (Z 41) verbleiben dem 
Kreditinstitut die wertpapierrechtlichen Ansprüche auf 
Zahlung des vollen Betrages mit Nebenforderungen ge-
gen den Kunden und jeden aus dem Papier Verpflichteten 
bis zur Abdeckung eines aus einer solchen Rückbelas-
tung entstandenen Schuldsaldos.
Z 81. Das Kreditinstitut kann vom Kunden die Übertragung 
der dem Papier oder seinem Erwerb durch den Kunden 
zugrunde liegenden Forderung sowie aller gegenwärtigen 
und zukünftigen Rechte aus den zugrunde liegenden Ge-
schäften einschließlich der damit zusammenhängenden 
Sicherheiten verlangen. Das Kreditinstitut braucht bei ihm 
zahlbar gestellte Papiere nur einzulösen, wenn ein Auf-
trag des Kunden rechtzeitig eingegangen und hinreichen-
de Deckung vorhanden ist.

D	ENTFÄLLT
Z 79. entfällt

Z 80. entfällt

Z 81. entfällt
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